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Der Gemeinderat von Ostermundigen erlässt gestützt auf Artikel 63, Absatz 2 der Gemeindeord-

nung vom 24. September 2000 folgende 

VERORDNUNG ÜBER DIE VERKAUFSBESTIMMUNGEN DER «SPAR-

TAGESKARTE GEMEINDE» 

 
 

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
Art. 1 

Grundsatz Die Gemeinde verkauft die «Spartageskarte Gemeinde», welche 

von der SBB zur Verfügung gestellt wird. 

 
Art. 2 

Bezugsberechtigt Bezugsberechtigt sind   

 a. Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Ostermundigen 

b. Gemeindebedienstete mit auswärtigem Wohnsitz für bewilligte 

Dienstfahrten 

c. Pro Personen und Tag können maximal 2 Spartageskarten Ge-

meinde gekauft werden. An Gruppen werden keine «Sparta-

geskarte Gemeinde» verkauft. 1 

 
Art. 3 

Bestellungen 1 Reservationen von «Spartageskarte Gemeinde» sind nicht möglich. 

 2 Die «Spartageskarte Gemeinde» muss am Schalter der Gemeinde-

verwaltung, Schiessplatzweg 1, gegen Barzahlung, mit Kreditkarte 

oder Twint gekauft werden. 

 
Art. 4 

  

Rückerstattung 1 Es gelten die Rückerstattungsbestimmungen der SBB. 

 
1 Änderung; Beschluss vom 25.11.2025 
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II SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
Art. 5 

Inkrafttreten 1 Diese Verordnung tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. 

 2 Die Teilrevision tritt per 1. Januar 2026 in Kraft. 

Ostermundigen, 29. Oktober 2024 

(GRB vom 29.10.2024, Trakt.Nr, 2024-330) 

Gemeinderat 

Thomas Iten Barbara Steudler 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

________________________________________________________________________________________________________ 

Ostermundigen, 25. November 2025 

(GRB vom 25.11.2025, Trakt.Nr, 2025-346) 

Gemeinderat 

Thomas Iten Barbara Steudler 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 


